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Verordnung der Bundesministerin für Verkehr, Innovation und Technologie 
über die Festlegung der Vignettenpreise (VignettenpreisVO 2012) 
 

Das Bundesstraßenmautgesetz (BStMG) sieht eine jährliche Anpassung der Mauttarife an 

den Harmonisierten Verbraucherpreisindex vor. Diese beträgt 3,6% (Bemessungszeitraum 

Jänner bis Dezember 2011) für Vignetten, die ab dem 1. Dezember 2012 für Kfz mit weniger 

als 3,5 Tonnen Gesamtgewicht zur Benützung des hochrangigen Autobahn- und Schnell-

straßennetzes berechtigen. 

 

Die Bundesarbeitskammer (BAK) erhebt gegen die Valorisierung im gegenständlichen Ver-

ordnungsentwurf keinen Einwand. 

 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

 

 

 

Herbert Tumpel     Alice Kundtner 

Präsident     iV des Direktors 

F.d.R.d.A.     F.d.R.d.A. 


